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Neuer Friedhof  
Erweiterung Urnengräber 
 
 
Anlagen:     
Anlage 1:   Vorentwurf vom 27.11.2014 
Anlage 2:   Kostenschätzung vom 27.11.2014 
 
 
I.  Antrag   
 
1. Der Erweiterung/Wiederbelegung der bestehenden Urnengrabfeldanlage auf dem Neuen 

Friedhof um weitere 24 Urnengrabstellstellen (Urnenreihengräber und Urnenwahlgräber) 
wird zugestimmt.  
 

2. Die Verwaltung wird beauftragt,  die Garten- und Landschaftsbauarbeiten beschränkt 
auszuschreiben.  
 

 
II.  Begründung 
 
Der Gemeinderat hat am 14.01.2002 die Entwurfsplanung “Erweiterung des bestehenden 
Friedhofes 1. Bauabschnitt Urnengrabanlage mit insgesamt 80 Urnengräbern (Ausführung in 
3 Bauabschnitten)“ des Büros Fischer und Partner genehmigt. Die Grabfelder 1.1. wurden 
2002 und die Grabfelder 1.2 wurden 2006 hergestellt. Aufgrund der Reduzierung der Min-
destruhezeit von 25 auf 15 Jahre erfolgte 2012 eine verstärkte Belegung von Urnengräbern 
auf dem Neuen Friedhof. Im Januar 2013 wurde das Urnengrabfeld 1.3 mit 27 Grabstellen 
angelegt. Zwischenzeitlich besteht ein weiterer Bedarf an Urnengrabfeldern. Deshalb emp-
fiehlt die Verwaltung, entsprechend der beigefügten Anlage 1 weitere 24 Urnengräber auf 
dem Neuen Friedhof herzustellen. Die Urnengräber können sowohl für Einzel- als auch für 
Mehrfachbelegungen (Reihengräber und Wahlgräber) verwendet werden.    
 
Herr Fischer vom Büro Fischer und Partner wird die Planung im Gemeinderat vorstellen und 
für Fragen zur Verfügung stehen. 
 
In der Gemeinderatssitzung am 23.02.2015 wird dem Gemeinderat das überarbeitete Ge-
samtkonzept für den Neuen Friedhof vorgestellt werden. Derzeit erfolgt eine Aktualisierung 
gemeinsam mit dem Büro Fischer und Partner.  
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III.  Kosten / Finanzierung 
 
Ermittlung Gesamtkosten (siehe Anlage 2): 
 

Baukosten nach der Kostenschätzung: 18.802,00 € 
Baunebenkosten – pauschal 20 %:   3.760,00 € 
 

= Gesamtkosten: 22.562,40 € 
 
Im Vermögenshaushalt (I 75000003 – 2.7500.950000) stehen Mittel mit 23.000,- € zur Ver-
fügung.  
 

Vorlage behandelt / Vorgang 
   Im     Am TOP Vorlage Nr.  
  Gemeinderat 10.12.2012 TOP 5 ö 132/2012 ö   
 Gemeinderat 08.12.2014 TOP 5 ö  141/2014 ö 
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